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ich bin der Meinung, man sollte unterscheiden zwischen tatsächlichen Missständen und dem,
was "die öffentliche Meinung" sagt.
Wer soll das sein?
Und warum kratzt es jemanden, was hinter seinem Rücken gemurmelt oder mutmaßt wird? Es
lässt sich eh nicht ändern, weder im beruflichen noch im privaten Bereich. So what....
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